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Public-Corporate-Governance-Richtlinien verfolgen das Ziel, die Steue-
rung von ausgegliederten staatlichen Organisationseinheiten durch 
die Muttergemeinwesen zu vereinheitlichen und zu verbessern. Die 
OECD ging mit entsprechenden Leitsätzen 2005 voran, verschiedene 
Staaten sind gefolgt. Doch tritt der erwartete Effekt tatsächlich ein? 
Im vorliegenden Beitrag werden die Auswirkungen von Richtlinien 
auf die Steuerungsprozesse und auf die Beteiligungsportfolios der 
26 Schweizer Kantone untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Einführung von Public-Corporate-Governance-Richtlinien zu einer sig-
nifikanten Intensivierung der staatlichen Steuerung durch die Mutter-
gemeinwesen geführt hat. Ein Effekt auf die Zusammensetzung der 
Beteiligungen kann jedoch nicht nachgewiesen werden.  
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Einleitung 

Seit den 1990er Jahren werden in Europa 
Verwaltungseinheiten vermehrt aus der 
klassischen Verwaltungshierarchie her-
ausgelöst und in öffentlich-rechtliche oder 
privatrechtliche Organisationseinheiten 
überführt.1 Das Spektrum an Rechtsfor-
men reicht je nach staatlicher Rechtsord-
nung von öffentlich-rechtlichen Anstalten 
über Stiftungen bis hin zu Aktiengesell-
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1   Steiner/Huber 2012: 1 und Lienhard 2005, S. 406.
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schaften. Im Zuge der Auslagerung der 
Aufgabenerfüllung auf diese neuen Orga-
nisationseinheiten hat sich ein Staatsver-
ständnis etabliert, bei welchem der Staat 
vermehrt die Rolle des Gewährleisters 
von öffentlichen Aufgaben statt des di-
rekten Leistungserbringers wahrnimmt.2 
Die sich nach wie vor in vollständigem 
oder mehrheitlich staatlichem Eigentum 
befindlichen Unternehmen binden oft sehr 
viel Kapital und sind für die öffentliche 
Leistungserstellung essentiell, wie etwa 
das Beispiel der Schweizerischen Bundes-
bahnen, der Post und der Swisscom zei-
gen, welche zusammen dreimal mehr Per-
sonal als die gesamte Bundesverwaltung 
beschäftigen. 

Diese hohe Bedeutung erklärt, weshalb 
die Steuerung der ausgelagerten Organisa-

tionseinheiten und das systematische Ma-
nagement der Beteiligungen sorgfältig ge-
regelt werden müssen. Unter dem Begriff 
der Public Corporate Governance wird in 
Anlehnung an die Steuerung von privat-
wirtschaftlichen Unternehmen diskutiert, 
unter welchen Bedingungen eine Ausla-
gerung von Aufgaben aus der Zentral-
verwaltung erfolgen sollte und wie diese 
Organisationseinheiten optimal gesteuert 
werden, um die Effektivität und Effizi-
enz der Leistungserstellung zu verbessern. 
Dabei geht es insbesondere um eine Poli-
tikoptik, unter Berücksichtigung der Ma-
nagementoptik.3  

2005 publizierte die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) erstmals Empfehlungen 
zur Steuerung staatlicher Unternehmen.4 

Diese lehnen sich an vergleichbare Leit-
sätze zur Steuerung privatwirtschaftlicher 
Unternehmen an, welche die OECD be-
reits 1999 publiziert hatte. Verschiede-
ne Länder sind dem Beispiel gefolgt und 
haben für ihre ausgegliederten Organi-
sationseinheiten Empfehlungen zu deren 
Steuerung formuliert resp. festgehalten, 
unter welchen Bedingungen Auslagerun-
gen vorgenommen werden sollen. Dabei 
handelt es sich vorwiegend um Soft Law, 
d.h. es sind Handlungsrichtlinien für die 
Regierungen, aber keine rechtlich verbind-
lichen Vorgaben.

In der Schweiz gibt es auf Bundesebe-
ne seit 2006 einen entsprechenden Hand-
lungskatalog, den die Landesregierung 
erlassen hat.5 Auf subnationaler Ebene 
liegt es an den Kantonen, ob sie entspre-

chende Vorgaben schaffen wollen. Die 
ersten Kantone haben damit einige Jahre 
vor dem Bund begonnen.6 Wie eine Studie 
zeigt, haben jedoch die meisten Gliedstaa-
ten lange keinen Wert auf entsprechende 
Empfehlungen gelegt.7 Dies hat sich erst 
in den letzten Jahren geändert – so ver-
fügt beispielsweise der Kanton Zürich seit 
2014 über ein entsprechendes Regelwerk. 

Ziele und Methodisches Vorgehen

Dieser Artikel zeigt auf, wie verbreitet Pu-
blic-Corporate-Governance-Richtlinien in 
der Schweiz auf subnationaler Ebene sind 
und ob diese einen Einfluss auf die Steue-
rung durch die Kantone und die Zusam-
mensetzung der gehaltenen Beteiligungen 
haben. Grundlage der Analyse bildet eine 
Befragung bei allen 26 Schweizer Kanto-

nen. Dazu wurde eine erste vor fünf Jah-
ren durchgeführte Studie repliziert und 
erweitert, um eine Längsschnittbetrach-
tung zu ermöglichen.8 In einem ersten 
Schritt wurden mithilfe der Analyse von 
Rechnungsabschlüssen und ergänzenden 
Telefoninterviews alle Beteiligungen der 
Schweizer Kantone zusammengetragen 
und hinsichtlich ihrer Struktur analysiert. 
In einem zweiten Schritt wurde ein On-
line-Fragebogen an die Verantwortlichen 
für die Beteiligungen in den Kantonsver-
waltungen versandt, um die vorhandenen 
gesetzlichen Grundlagen, die verwendeten 
Steuerungsinstrumente sowie die Erfah-
rungen mit diesen zu erheben. Der Rück-
lauf betrug 100 Prozent. 

Die erhobenen Daten bilden die Basis 
für einen Vergleich zwischen den beiden 
Erhebungszeitpunkten 2009 und 2014 
und ermöglichen die Beobachtung von 
Auswirkungen der Public-Corporate-
Governance-Richtlinien.9 Der Fokus wird 
dabei auf die unterschiedlichen Entwick-
lungen zwischen den Kantonen mit bzw. 
ohne Richtlinien gelegt. 

Public-Corporate-Governance-Richtli-
nien wie diejenigen der OECD legen fest, 
wie die Organisation und die Steuerung 
der Beteiligungen durch die Mutterge-
meinwesen ablaufen sollte. Die dadurch 
erhoffte erhöhte Standardisierung und 
Transparenz bildet nach Ansicht der Be-
fürworter von solchen Richtlinien eine 
zentrale Voraussetzung für eine effektive 
Kontrolle durch die Muttergemeinwe-
sen. Gleichzeitig soll die Einführung von 
Beurteilungskriterien, in welchen Fällen 
eine Auslagerung überhaupt zweckmäßig 
ist, zu einer Überprüfung der Struktur der 
Beteiligungen und zu rationaleren Ausla-
gerungsentscheiden führen. Dabei hilft die 
durch implementierte Controlling-Instru-
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2   Lienhard 2006 und Schedler/Proeller 2011.

3   Lienhard 2009, S. 48

4   OECD 2005.

5   Schweizerischer Bundesrat 2006.

6 Schedler/Müller/Sonderegger 2013, S. 19.

7   Meister 2009.

8   Meister 2009.

9 Datengrundlage für die Beteiligungen waren die 
Jahresrechnungen von 2007 und 2012. Bei den 
PCG-Richtlinien wurde als Stichtag der 1. Oktober 
2014 gewählt.  

»Die Schweizer Kantone sind heute deutlich 
risikoaverser bei der Steuerung ihrer 
ausgegliederten Unternehmen, was an der 
erhöhten Sensibilität der Politik, aber auch 
an den Folgen der weltweiten Finanzkrise 
liegen dürfte.«
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mente erhöhte Transparenz den politisch 
Verantwortlichen bei ihrer Einschätzung.10 

Die erhöhte Rationalisierung und 
Transparenz könnte beispielsweise Aus-
wirkungen auf den Umgang mit staatli-
chen Minderheitsbeteiligungen haben, bei 
welchen der Einfluss der Muttergemein-
wesen auf die operative Geschäftsleitung 
wegen der heterogenen Eigentümerschaft 
stark begrenzt ist.11 Es ist zu erwarten, 
dass Kantone mit vorhandenen Public-
Corporate-Governance-Richtlinien die 
Anzahl der Minderheitsbeteiligungen mit-
telfristig reduzieren. Zudem könnten Kan-
tone bei Auslagerungen von natürlichen 
Monopolen zurückhaltender sein oder ihr 
Engagement in Märkten mit erhöhten Ri-
siken reduzieren. Diese möglichen Auswir-
kungen sollen anhand von zwei Hypothe-
sen empirisch überprüft werden:
  Hypothese 1: Die Einführung von Pu-

blic-Corporate-Governance-Richtlinien 
führt zu einer verstärkten Steuerung 
durch die Kantone.

  Hypothese 2: Die Einführung von Pu-
blic-Corporate-Governance-Richtlinien 
führt zu einer Reduktion der Anzahl 
Minderheitsbeteiligungen. 

Verbreitung von Beteiligungen 
und PCG-Richtlinien

Als föderales Land ist die Schweiz in 26 
Kantone unterteilt. Diese unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Größe und der Be-
völkerungszahl, tragen aber alle dieselbe 
Verantwortung bei der öffentlichen Leis-
tungserbringung. Traditionell halten die 
Kantone Beteiligungen in den Aufgaben-
bereichen Finanzen (Banking), Verkehr 
und Transport, Gesundheit und Soziales 

sowie Bildung und Energie. Wie Abbil-
dung 1 zeigt, lässt sich jedoch sowohl bei 
der Befragung 2009 als auch 2014 die 
Mehrheit der Beteiligungen keinem die-
ser Aufgabenbereiche zuordnen und wird 
deshalb zur Kategorie „Übrige“ gezählt. 
Diese Kategorie enthält vor allem Unter-
nehmen aus den Sektoren Landwirtschaft, 
Kultur und Freizeit sowie Technologie. 
Obschon ihre absolute Anzahl hoch ist, ist 
deren finanzielle Bedeutung gering. 

Insgesamt weisen die Kantone im Jahr 
2012 867 Beteiligungen an 542 rechtlich 
selbständigen Organisationseinheiten aus. 
Die Differenz zwischen der Anzahl Betei-
ligungen und der Anzahl Organisationen 
lässt sich damit begründen, dass oft meh-
rere Kantone an derselben Unternehmung 
beteiligt sind. Die Anzahl der gehaltenen 
Beteiligungen verringerte sich in den ver-
gangenen fünf Jahren um rund 10 Prozent 
von 961 auf 867. Den größten Rückgang 
gab es im Bereich „Übrige“, welcher sich 
um rund einen Fünftel verringerte. Dem-
gegenüber konnten in den Sektoren Bil-
dung und Gesundheit leichte Zunahmen 
verzeichnet werden, die sich auf neu rea-
lisierte Auslagerungen von Spitälern und 
Bildungsinstitutionen zurückführen lassen. 

Der bilanzierte Buchwert der Beteili-
gungen hat seit 2009 von 8.3 Mrd. CHF 
auf 9.8 Mrd. CHF zugenommen. Die 
größte finanzielle Bedeutung haben die 
Beteiligungen im Finanzsektor, welche mit 
einem Buchwert von rund 5 Mrd. CHF 
über die Hälfte des Gesamtvolumens aus-
machen. Der Substanzwert der Unterneh-
men dürfte um ein Vielfaches darüberlie-
gen, lässt sich aber bei nicht börsenkotier-
ten Unternehmen nur schwer berechnen.

Bei den Public-Corporate-Governance-
Richtlinien hat in den vergangenen fünf 
Jahren eine deutliche Zunahme stattge-
funden. Im Jahr 2009 gab es lediglich in 
sieben Schweizer Kantonen entsprechende 
Regelwerke.12 2014 existieren solche be-
reits in 15 von 26 Kantonen. Vier weitere 
Kantone sind zudem dabei, eine entspre-
chende Grundlage zu schaffen.

Effekte von PCG-Richtlinien auf 
die Steuerung

Zur Überprüfung, ob Public-Corporate-
Governance-Richtlinien neue Steuerungs- 
und Controllinginstrumente zur Folge 
haben, wird ein Kontrollindex (KI) für die 
Kantone berechnet. Damit lassen sich die 
Instrumente quantifizieren und zwischen 
den Gemeinwesen vergleichen. Dabei wird 
für die Nutzung jedes untersuchten Inst-
rumentes ein Punkt vergeben. Insgesamt 
können drei Punkte für den Einsatz von 
Steuerungsinstrumenten13 und vier Punkte 
für die Verwendung von Controllingins-
trumenten14 erreicht werden. Dabei wird 
nur der Einsatz erfasst, Aussagen über 
die genaue Ausgestaltung der Instrumente 
können nicht gemacht werden. 
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10 Gregory 2006.

11 Meister 2009, S. 41 und Schedler/Müller/Sonder-
egger 2013, S. 54ff.

12 Meister 2009, S. 118.

13 Die drei Instrumente sind die Eignerstrategie, 
strategische Zielsetzungen und Leistungs auf trä-
ge.

14 Die vier Instrumente sind das Controlling der 
stra tegischen Zielerreichung, das Leis tungs con-
trolling, institutionalisierte Controlling-Ge sprä-
che auf oberster Führungsebene und ein Re por-
ting. 

Abb. 1: Anzahl Beteiligungen der 26 Kantone, unterteilt nach Aufgabenbereichen und Jahren
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Zusätzlich zu den Instrumenten wird 

als Strukturelement die Schaffung einer 

zentralen verwaltungsinternen Organisa-

tionseinheit für alle Beteiligungen in den 

Index integriert. Dies aus dem Grund, 

dass mit der Zentralisierung der Verant-

wortung ein einheitlicheres und systema-

tischeres Risikomanagement ermöglicht 

werden kann. Gibt es eine Risikoevalu-

ation, wird diese mit einem zusätzlichen 

Punkt bewertet. Tabelle 1 fasst die Berech-

nung des Kontrollindexes zusammen.

Basierend auf diesem Index kann für 

die Kantone ein möglicher Zusammen-

hang zwischen dem Vorhandensein von 

Public-Corporate-Governance-Richtlinien 

und dem Einsatz von Steuerungsinstru-

menten aufgezeigt werden. Die Ergebnisse 
der Analyse sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Kantone, die über Public-Corporate-
Governance-Richtlinien verfügen, weisen 
häufiger einen Kontrollindex ≥ 2 aus als 
dies in Kantonen ohne Vorgaben der Fall 
ist. Mithilfe des zweiseitigen Fisher-Tests 
lässt sich zudem ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen dem Einsatz von 
Steuerungs- und Controllinginstrumenten 
sowie der Existenz von Public-Corpo-
rate-Governance-Richtlinien nachweisen. 
Die Ergebnisse deuten somit darauf hin, 
dass die Einführung von Richtlinien dazu 
führt, dass die Kantone überdurchschnitt-
lich viele Instrumente zur Steuerung und 
zum Controlling einsetzen.

Steiner/Raess Brenner/Saxenhofer, Verbreitung und Effekte von PCG-Richtlinien am Beispiel der Schweizer Kantone

Das Vorhandensein von Instrumenten 
sagt noch nichts über deren Wirkung aus. 
Deshalb wurden die Verantwortlichen 
nach der subjektiv wahrgenommenen 
Wirkung befragt. Sie konnten sich zu vier 
unterschiedlichen Dimensionen äußern: 
Die Veränderung der Aufsicht durch die 
Regierung, allfällige Veränderungen bei 
der Oberaufsicht durch das Parlament, die 
Veränderung bei den Entscheidungsgrund-
lagen und schließlich, ob riskante Beteili-
gungen reduziert wurden. Die Antworten 
wurden mit Hilfe einer Likert-Skala er-
fasst.15 

Mit lediglich einer Ausnahme geben 
alle Kantonsvertreter mit Public-Corpo-
rate-Governance-Richtlinien an, dass sich 
die Aufsicht durch die Kantone verbes-
sert hätte (vgl. Tab. 3). Einzig der Kanton 
Obwalden stellt keine Verbesserung fest. 
Bei den übrigen Kantonen verbesserten 
sich insbesondere die vorhandenen Ent-
scheidungsgrundlagen sowie die Aufsicht 
durch die Regierung. Mit Hilfe eines zwei-
seitigen Fisher-Tests kann zudem nachge-
wiesen werden, dass ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen der Existenz von 
Public-Corporate-Governance-Richtlinien 
und der wahrgenommenen Kontrolle 
durch die Kantone besteht.  

Effekte von PCG-Richtlinien auf 
die Portfolios

Der Vergleich der kantonalen Beteili-
gungsportfolios zeigt, dass große Unter-
schiede bei der Zusammensetzung und 
Größe der Portfolios bestehen. Das größte 
Beteiligungsportfolio hat 2014 der Kan-
ton Zürich mit insgesamt 58 Beteiligun-
gen, das kleinste Portfolio der Kanton 
Jura mit lediglich 15 Beteiligungen. Ein 
Vergleich zwischen 2014 und 2009 ver-
deutlicht, dass sich einige der kantonalen 
Beteiligungsportfolios kaum verändert 
haben, während andere relativ starken 
Schwankungen unterworfen waren (vgl. 
Abb. 2). In einer Mehrzahl der Kantone 
lässt sich eine Abnahme der Beteiligungen 
über den Beobachtungszeitraum hinweg 
feststellen und nur in wenigen Kantonen 
hat die Anzahl zugenommen. 
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Tab. 1: Berechnungsgrundlage des kantonalen Kontrollindexes

Einsatz von 
Steuerungs-

instrumenten

Einsatz von 
Controlling-

instrumenten

Zentralisierung 
des Risiko-

managements

Risi-
koeva-
luation

Total 
Index

Anzahl mögli-
cher Elemente 3 4 1 1 9

Minimalwert 0 0 0 0 0

Maximalwert 1 1 1 1 4

Anzahl Kantone mit 
einem Indexwert von 

0 < KI ≤ 2

Anzahl Kantone mit 
einem Indexwert von 

2 < KI ≤ 4

Exakter        
Fisher-Test

Richtlinien vor 2009 
eingeführt (N=7) 2 (29%) 5 (71%)

p=0.023
Richtlinien zwischen 
2009 und 2014 ein-

geführt (N=8)
4 (63%) 3 (37%)

Keine Richtlinien
 (N=11) 11 (91%) 1 (9%)

Tab. 2: Zusammenhang zwischen der Existenz von PCG-Richtlinien und dem kantonalen 
Kontrollindex

Anzahl Kantone 
mit einer Abnahme 

der wahrgenom-
menen Kontrolle

Anzahl Kantone 
mit einer unver-

ändert wahr-
genommenen 

Kontrolle

Anzahl Kantone 
mit einer Zunah-

me der wahr-
genommenen 

Kontrolle

Exakter 
Fisher-Test

Richtlinien vor 
2009 einge-
führt (N=7)

1 (14%) 0 6 (86%)

p =0.000
Richtlinien 

zwischen 2009 
und 2014 einge-

führt (N=8)

0 0 8 (100%)

Keine Richtlini-
en (N=11) 4 (36%) 5 (45%) 2 (19%)

Tab. 3: Zusammenhang zwischen der Existenz von PCG-Richtlinien und der wahrgenom-
menen Kontrolle durch die Kantone

15  -2= Trifft nicht zu, -1= Trifft eher nicht zu, 0= 
Weder noch, 1= Trifft eher zu und 2= Trifft zu.
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nance-Richtlinien und einer Veränderung 
bei der Anzahl Beteiligungen besteht. Die 
Gründe für Veränderungen bei den Port-
folios müssen deshalb anderswo liegen. 
Grundsätzlich sind die Kantone heute 
deutlich risikoaverser, was an der erhöh-
ten Sensibilität der Politik, aber auch an 
den Folgen der weltweiten Finanzkrise lie-
gen dürfte.

Nebst der Veränderung der Anzahl Be-
teiligungen in den Beteiligungsportfolios 
wurden auch weitere strukturelle Verän-

derungen untersucht. Ein interessantes 
Resultat findet sich bei der Rechtsform. 
In allen Kantonen, welche über Public-
Corporate-Governance-Richtlinien verfü-
gen, hat die Anzahl öffentlich-rechtlicher 
Anstalten zugenommen (vgl. Tab. 5). Bei 
Kantonen ohne Public-Corporate-Gover-
nance-Richtlinien konnte dies nur in 55 
Prozent der Kantone beobachtet werden. 
Auch der Signifikanztest bestätigt die-
sen Zusammenhang. Es lässt sich ver-
muten, dass eine systematische Analyse 
der öffentlichen Aufgaben den Kantonen 
Argumente liefert, dass auch öffentliche-
rechtliche Rechtsformen zweckmäßig sein 
könnten, z.B. bei natürlichen Monopolen. 
Solche Organisationseinheiten müssen 
ihre Leistungen trotz fehlenden Marktes 
nahe bei den Kundinnen und Kunden er-
bringen (Beispiele sind die Wasserversor-
gung oder die Abfallentsorgung). Ohne 
Richtlinien lässt man eine Aufgabe even-
tuell in der Zentralverwaltung oder über-
führt sie gleich in eine Aktiengesellschaft.

Ein anderes Bild zeigt sich bei der 
durchschnittlichen Beteiligungsquote. In 
einer großen Mehrheit der Kantone hat 
diese zwischen den zwei Untersuchungs-
zeitpunkten zugenommen. Der Anteil der 
Minderheitsbeteiligungen hat hingegen 
abgenommen. Dabei handelt es sich je-
doch nur um eine Tendenz, die statistisch 
nicht signifikant ist.

Schlussgedanken

Mit der Einführung von Public-Corpo-
rate-Governance-Richtlinien streben Ge-
bietskörperschaften eine Vereinheitlichung 
und Verbesserung der Steuerung ihrer aus-
gelagerten Organisationseinheiten an. Die 
empirische Untersuchung in den Schwei-
zer Kantonen zeigt, dass dies durchaus der 
Fall ist, man jedoch differenzieren muss. 
Hypothese 1 wurde erhärtet, Hypothese 2 
muss zurückgewiesen werden. 

So konnte eine Veränderung der Steu-
erungsintensität beobachtet werden, so-
wohl anhand der effektiv eingeführten 
neuen Steuerungs- und Controllinginstru-
mente, als auch anhand der wahrgenom-
men Steuerung durch die Kantone. Dabei 
ist denkbar, dass die Richtlinien zusam-
men mit den Instrumenten eingeführt 
werden, aber auch, dass die Richtlinien 
der Auslöser für Reformen sind. Die weit 

Tabelle 4 fasst zusammen, dass 88 Pro-
zent der Kantone, welche zwischen 2009 
und 2014 Public-Corporate-Governance-
Richtlinien eingeführt haben, ihre Betei-
ligungen seither reduzierten. Das Gleiche 
trifft auf 57 Prozent der Kantone zu, wel-
che bereits vor dem Jahr 2009 Richtlinien 
hatten. Bei den Kantonen ohne Richtlini-
en haben aber ebenfalls 73 Prozent ihre 
Beteiligungen reduziert. Auch der exakte 
Fisher-Test bestätigt, dass kein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen dem Vor-
handensein von Public-Corporate-Gover-

63VM 2/2015

Abb. 2: Anzahl Beteiligungen der Kantone 2014 und 2009, unterteilt nach Sektoren 

Anzahl Kanto-
ne mit einer 

Abnahme

Anzahl Kantone 
mit keiner Ver-

änderung

Anzahl Kanto-
ne mit einer 

Zunahme

Exakter 
Fisher-Test

Richtlinien vor 2009 
eingeführt (N=7) 4 (57%) 0 (0%) 3 (43%)

p=0.160
Richtlinien zwischen 
2009 und 2014 ein-

geführt (N=8)
7 (88%) 1 (12%) 0 (0%)

Keine Richtlinien
(N=11) 8 (73%) 0 (0%) 3 (27%)

Tab. 4: Zusammenhang zwischen der Existenz von PCG-Richtlinien und der Anzahl kantonaler 
Beteiligungen

Anzahl Kantone mit 
einer Abnahme der 
Beteiligungsquote

Anzahl Kantone mit 
einer Zunahme der 
Beteiligungsquote 

Exakter Fisher-
Test

Richtlinien vor 2009 
eingeführt

 (N=7)
1 (14%) 6 (86%)

p = 0.836
Richtlinien zwi-
schen 2009 und 
2014 eingeführt

 (N=8)

1 (13%) 7 (87%)

Keine Richtlinien 
(N=11) 3 (27%) 8 (77%)

Tab. 5: Zusammenhang zwischen der Existenz von PCG-Richtlinien und der durchschnittlichen 
Beteiligungsquote in den Kantonen
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verbreitet eingeführten Instrumente deu-
ten darauf hin, dass die Muttergemeinwe-
sen sich vermehrt ihrer Verantwortung bei 
der Steuerung ausgelagerter Unternehmen 
bewusst sind, sei dies wegen der strate-
gisch nach wie vor relevanten öffentlichen 
Aufgaben oder auch wegen des hohen ge-
bundenen Kapitals.16

Überraschend ist der nicht nachweis-
bare Effekt von PCG-Richtlinien auf den 
Entscheid, ob und wie ausgelagert wer-
den soll. Hier scheint es keinen direkten 
Zusammenhang zu geben. Es lässt sich 
vermuten, dass ein solcher Beschluss nach 
wie vor stark politisch motiviert gefällt 
wird und man ihn nicht nur rein ratio-
nal und kriterienbasiert Technokraten 
überlassen will. Das würde durchaus in 
der Logik des Public Management liegen, 
welche für Grundsatzentscheidungen über 
staatliche Aufgabe das Primat der Politik 
postuliert, bei der konkreten Umsetzung 
aber Managemententscheide als geeigne-
ter ansieht.

Steiner/Raess Brenner/Saxenhofer, Verbreitung und Effekte von PCG-Richtlinien am Beispiel der Schweizer Kantone
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